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Anfang 2018 erliess der spanische
Oberste Gerichtshof drei Urteile (Ur-
teile vom 19. Februar, 21. März und
22. März 2018), in denen er feststellte,
dass die bis zum 31. Dezember 2014
in Spanien geltenden staatlichen Erb-
schaftssteuerregelungen gegen das
Recht der Europäischen Union verstos-
sen, und zwar nicht nur gegenüber
Gebietsansässigen in der Europäischen
Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums, sondern auch gegenüber
Gebietsansässigen von «Drittstaaten»
wie der Schweiz.

Vor dem 1. Januar 2015 durften
nämlich nur in Spanien ansässige Per-
sonen die Erbschaftssteuerbestimmun-
gen der Autonomen Gemeinschaften
anwenden, die in der Regel wesentlich
günstiger sind als die staatlichen Vor-
schriften.

Infolge eines Urteils des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) vom 3.
September 2014 in der Rechtssache C-
127/12 hat Spanien seine Rechtsvor-
schriften jedoch dahingehend geändert,
dass ab dem 1. Januar 2015 Einwohner
der Europäischen Union oder des Euro-
päischen Wirtschaftsraums die Mög-
lichkeit haben, die Rechtsvorschriften
der entsprechenden Autonomen Ge-
meinschaft anzuwenden.

Die Bewohner von «Drittstaaten»,
z.B. der Schweiz, profitierten jedoch
nicht von dieser Reform, obwohl der
EuGH seine Entscheidung darauf ge-
stützt hatte, dass die damals geltende
spanische Gesetzgebung eine Ein-
schränkung des Grundprinzips des
freien Kapitalverkehrs darstellte, die
in bestimmten Fällen auch gegenüber
«Drittstaaten» gilt.

Am 12. Dezember 2018 erliess der
Oberste Gerichtshof einen Beschluss,
mit dem er einen Rekurs in Bezug auf
eine Erbschaft, bei welcher der Ver -
storbene in einem «Drittland» wie der
Schweiz wohnte, zuliess. Die ab 2015
geltenden Vorschriften werden daher
vom Obersten Gerichtshof Spaniens
einer spezifischen Prüfung unterzogen.

Ungeachtet dessen erliess die Ge -
neraldirektion für Steuern (das für die
Ausarbeitung neuer Steuervorschriften
und die Lösung von Auslegungsprob -
lemen zuständige spanische staatliche
Organ) am 11. und 14. Dezember 2018
zwei verbindliche Urteile, in denen sie
zum Schluss kommt, dass das spani-
sche Recht gegen das Recht der Euro-
päischen Union verstösst und dass es in
Anwendung der Grundsätze des Vor-
rangs und der unmittelbaren Wirkung
des Gemeinschaftsrechts von der spa-
nischen Verwaltung nicht angewendet
werden darf. Letzteres ist eine neue und
relevante Nachricht, da es für die Ge-
neraldirektion für Steuern keineswegs
üblich ist, sich für die Nichtanwendung
einer geltenden staatlichen Verordnung
auszusprechen.

Abschliessend und trotz der Tat -
sache, dass der Oberste Gerichtshof die
ab 2015 geltenden Verordnungen noch
nicht beschlossen hat, scheint es bereits
deutlich zu sein, dass Einwohner von
«Drittländern» definitiv das Recht ha-
ben werden, die entsprechenden Ver-
ordnungen der Autonomen Gemein-
schaften anzuwenden, und dass sie
auch das Recht haben werden, in ihrem
Fall überzahlte Beträge, immer im Rah-
men der spanischen Verjährungsfrist
von vier Jahren, zurückzufordern.
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Neuigkeiten bei der spanischen
Erbschaftssteuer in Bezug auf Personen
mit Wohnsitz in der Schweiz
Der Oberste Gerichtshof Spaniens hat am 12. Dezember 2018 einen Beschluss erlassen, mit dem er die Berufung auf
die Entstehung der Rechtsprechung in Bezug auf eine Erbschaft, in der der Verstorbene in einem «Drittland» wie
der Schweiz wohnt, zugelassen hat. Andererseits erliess die Generaldirektion für Steuern am 11. und 14. Dezember
2018 verbindliche Urteile, in denen sie zum Schluss kam, dass die spanischen Rechtsvorschriften im Widerspruch
zu jenen der Europäischen Union stehen.
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